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Gorbatsch, ja. Scheinbar, unter strikter Einhaltung der Hygienevorschriften. (Oh, die habe ich
nicht kopiert. Kommt gleich)
Aber nicht am Montag - so wie ich es lese. Denn es wird explizit ausgeschlossen, dass es am
Montag ein normaler Besprechungs-und Konferenzbetrieb stattfindet.

Hier ist der Rest, ich hätte auch gleich alles klopapieren können.

Zitat

IV. Anforderungen an die Hygiene in der Schule

Basierend auf der Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene
(DGKH), des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen
Gesundheitsdienstes (BVÖGD) und der Gesellschaft für Hygiene, Umweltmedizin und
Präventivmedizin (GHUP) ist bei der Beachtung von Präventionsmaßnahmen und der
Einhaltung bestimmter Rahmenbedingungen die Wiederaufnahme des Schulbetriebs
möglich. Auch Prüfungen können dann durchgeführt werden.

Im Wesentlichen sind die nachstehend genannten Punkte zu beachten:

Zahl und Zusammensetzung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Persönliches Verhalten
Ausschluss von Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit Symptomen
Gestaltung des Unterrichts- bzw. Prüfungsraums
Erweiterte Präventivmaßnahmen durch Tragen von Masken

Die Teilnehmerzahl ist zu begrenzen in Abhängigkeit von den zur Verfügung stehenden
Räumlichkeiten und der Zahl der benötigten Aufsichtspersonen. Es muss zwischen den
Schülerinnen und Schülern (Prüflingen) und zwischen diesen und Lehrkräften (Prüfende
/ Aufsichtspersonal) ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden können.

Es hat eine namentliche und nach Sitzplatz bezogene Registrierung zu erfolgen, um
eine etwaige Nachbefragung bzw. Kontakt-Nachverfolgung zu ermöglichen.

Personen mit bestimmten Vorerkrankungen (s.o.) sollten Rücksprache mit ihrer Ärztin
oder ihrem Arzt nehmen.
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Neben Beachten der Husten- und Nieß-Etikette, der Händehygiene und der
Abstandsregeln sollten keine Bedarfsgegenstände wie Gläser, Flaschen zum Trinken,
Löffel etc. gemeinsam genutzt werden.

Symptomatisch kranke Personen sind von der Teilnahme an Unterricht und Prüfungen
auszuschließen. Die Beteiligten (Prüflinge und Prüfende) sollten keiner gefährdeten
Gruppe (s.o.) angehören. Zur Symptomatik bei COVID-19 finden Sie Hinweise in der
verlinkten medizinisch-hygienischen Stellungnahme.

Die Gestaltung der Räumlichkeit muss von der Tisch- und Sitzordnung, dem Zugang
zum Raum (auch Treppenhäuser und sonstige Verkehrsflächen) und zum Sitzplatz, den
Belüftungsmöglichkeiten und dem Zugang zu Toiletten und Waschgelegenheiten die
Gewähr bieten, dass der vorgegebene Mindestabstand zwischen Prüflingen und Prüfern
von 1,5 Metern zu jedem Zeitpunkt eingehalten werden kann. Die Hand-Kontaktflächen
wie z.B. Tische sollen leicht zu reinigen sein.

Eine Maskenpflicht ist nur dann erforderlich, wenn die gebotene Abstandswahrung
nicht eingehalten werden kann.

Händewasch- und Händedesinfektionsmöglichkeiten

Es ist für ausreichende Hände-Waschmöglichkeiten zu sorgen. Die Sanitäranlagen
müssen mindestens mit ausreichend Seifenspendern ausgestattet sein. Sie müssen
unter dem Kriterium der Abstandswahrung gut erreichbar sein. Der Zugang zur
Händedesinfektion sollte vor Eintritt in den Unterrichts- bzw. Prüfungsraum und
gegebenenfalls zusätzlich an gut erreichbaren Plätzen im Gebäude wie z.B. auf Fluren
ermöglicht werden. Auf das Händeschütteln soll verzichtet werden. Die Hände sollten
regelmäßig und gründlich mit Wasser und Seife über 20-30 Sekunden gewaschen
werden. Hautverträgliche Händedesinfektionsmittel auf Alkoholbasis können bei nicht
sichtbarer Verschmutzung alternativ benutzt werden.

Mittel für die Händehygiene und für Reinigung und Flächendesinfektion
Bei Verwendung von Desinfektionsmitteln für bestimmte, häufig von
unterschiedlichen Personen berührten Flächen sollten nur geeignete
Desinfektionsmittel für alle Handkontaktflächen verwendet werden. Ihr
Schulträger verfügt dazu über die notwendigen Informationen.
Standards für die Sauberkeit in den Schulen
Kommunikation der Prüfungsbedingungen

2https://www.lehrerforen.de/thread/53053-schul%C3%B6ffnungen-nrw/?postID=532174#post532174

https://www.lehrerforen.de/thread/53053-schul%C3%B6ffnungen-nrw/?postID=532174#post532174


Potentiell kontaminierte Flächen, die durch Händekontakte zu einer Übertragung
beitragen könnten, sollen durch eine arbeitstägliche Reinigung und in zuvor definierten
Bereichen (z.B. Handkontaktflächen, gemeinsam benutze Tastaturen, Sanitäranlagen,
Türkliniken und Treppenläufe) ggfls. durch eine zusätzliche Flächendesinfektion mittels
Wischdesinfektion (z.B. vorgetränkte Wischtücher) dekontaminiert werden. Es sollten
nur geeignete Desinfektionsmittel für alle Handkontaktflächen verwendet werden. Ihr
Schulträger verfügt dazu über die notwendigen Informationen.

Die ergriffenen Maßnahmen sollen Eingang finden in den Hygieneplan nach § 36 Absatz
1 Infektionsschutzgesetz.

Informationen zu den Prüfungsvoraussetzungen sollen schriftlich zusammengefasst
werden und allen Beteiligten einschließlich der Erziehungsberechtigten, des sonstigen
Schulpersonals und sonstiger Personen, die sich während des Unterrichts und der
Prüfungen im Schulgebäude aufhalten, ausgehändigt oder in geeigneter Form zur
Kenntnis gebracht werden.

Die medizinisch-hygienische Stellungnahme können Sie hier

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Sch…iene/index.html

nachlesen.

Schulträger, die sich über zuverlässige Beschaffungsmöglichkeiten für geeignete
Desinfektions- und Reinigungsmittel sowie für geeignete Masken für den
Infektionsschutz informieren wollen, können das hier tun:

Krisenstab bei der Bezirksregierung Münster

Krisenstab@brms.nrw.de

Mobil: 0173/2918330

V. Unterstützungsangebote für Schülerinnen und Schüler

Ein besonderes Thema ist der Umgang mit Ängsten vor Ansteckung mit dem
Corona-Virus (COVID-19), die neben Lehrkräften auch Schülerinnen und Schüler
sowie deren Eltern ggf. haben. Diese Ängste müssen in jedem Fall ernst
genommen werden. Für die Betroffenen ist es hilfreich, möglichst umfassend
und transparent über die vor Ort geltenden Sachverhalte und die
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durchgeführten Hygienemaßnahmen informiert zu werden. Verunsicherte
Menschen benötigen klare Information: Was kann ich selbst tun, wie geht es
weiter, auf welche Unterstützungsangebote kann ich zurückgreifen?

Sollte es sich hierbei um Ängste handeln, die sehr stark ausgeprägt sind,
können sich alle zuvor genannten Betroffenen auch an die für sie zuständige
Schulpsychologische Beratungsstelle wenden, die Kontaktdaten finden Sie hier:

https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Sch…nste/index.html

Mehr Informationen zum Thema "Umgang mit Ängsten“ haben wir auch auf
unserer Informationsseite „Schule und Corona“ zusammengestellt:

http://schulpsychologie.nrw.de/schule-und-cor…gste/index.html

Auf dieser Informationsseite gibt es darüber hinaus auch weitere Informationen
für Lehrkräfte, Eltern, Schülerinnen und Schüler zu Themen wie Gestaltung des
ersten Unterrichtstages, Umgang mit heterogenen Lernausgangslagen, Eltern-
und Schülerfragen, sowie ein Spezial „Sicher durchs Abitur“.

Ich hoffe sehr, dass uns der behutsame Wiedereinstieg in den Schulbetrieb und die am
kommenden Montag, 20. April 2020, beginnenden Vorbereitungsmaßnahmen gut
gelingen werden und dass die mit dieser SchulMail übermittelten Vorgaben und
Informationen für Ihre Arbeit hilfreich sind und als Unterstützung dienen.

Erneut möchte ich mich für Ihre Arbeit ganz herzlich bedanken.

Alles anzeigen 
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